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Zahl Zahl
der Gegenstand. der

Fälle. Fälle.

1. Gemeindegut, streiti- 6.
ges, Verfügungs- z
recht. ^

t. Hagwegräumung.
1. Kompetenzfrage. t.
1 Kopulationsbegehren.
1. Liegcnschaftskauf. 1.

5. Massadifferenzen.
1 Neuschickforderung. l.
1. Schießstattverlegung.

Vor dem kleinen Rathe vor der Sitter waren 9 Processe noch nicht

ausgetragen z derjenige hinter der Sitter hatte diese Rubrik erledigt.

Historische Analekten.

^.o. 1664 in dem Weihnacht, oder Herbst Nnnàr ist ent-

halten, daß die Wirth auf den alten Wein, so Sie in Kel-
Icr gelegt, 2 Kreuzer, und aus den neuen l'/z Kreuzer und
nicht mehreres schlagen mögen,

dem ledigen Volck und bevogteten Persohnen niemals dings
geben, und keinem mehr dann für 6 Pfenn. Brandten-
wein, oder Brendte Wasser geben, bey der Büß 1 Pfd. Pfen.,

an Sonn und Feyertagen wie auch an Jahrmärkten, auch

aussert Lands, ein jeder sein recht Seiten Gewehr tragen.

1666 in einem Älanckst enthalten, daß welcher Heu
ausser Lands verkaufst, der Landmann das Zugrccht bis zur
Liechtmeß dazu haben möge.

Ein Usncksi, daß keinem zugelassen sey, mehr dann 2V

Haubt Gaißen, Jung und Alt, zu haben, und wer kein

Landmann und nur Hinterfuß ist, sol gar keine haben, al-
les bei 5 Pfd. Pfen. Büß, wer dawider handelt, darvon
die Helffte dem Kläger zudienen soll.

Gegenstand.

Schuldsorderungen.

Straßenstreitigkeit.

Vermögensreklama-
tion.

Währschaftsstreitig-
keit.

Wirthschaftsbegeh-
ren, streitiges.

Zinsstreitigkeit.
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